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A. Allgemeine Angaben

Stadt Ulm 

Flächennutzungsplanänderung

Bebauungsplan „

Satzung über den Vorhaben

sonstige Satzung 

B. Stellungnahme

Keine Anregungen 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichb

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

05.03.2020 

A. Allgemeine Angaben

Flächennutzungsplanänderung 

Bebauungsplan „Fischergasse – Weinhofberg – Kleine Blau

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

Anregungen oder Bedenken. 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite 2. 

0 · Telefax 07071 757-3190 

24.03.2020 

Sandra Kreußer 

07071 757-3253 

21-15/2511.2-2101.0/110.4/

63

(Bitte bei Antwort angeben)

Bauleitplanverfahren und vergleichba-

Kleine Blau“ 

Anlage 6 zu GD 139/21



- 2 -

Belange des Hochwasserschutzes 

Wir weisen darauf hin, dass der Bebauungsplan "Fischergasse – Weinhofberg – Klei-

ne Blau“ in Ulm bei einem extremen Hochwasserereignis (HQextrem) betroffen ist 

(Direktlink: https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/koMtv ) und entspre-

chende Schritte (wie z.B.  Regelungen zur Vermeidung und Verminderung von 

Hochwasserschäden, Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und –rück-

haltung, Gebäude hochwasserangepasst geplant und gebaut werden etc.) ergriffen 

werden müssen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf § 78b WHG „Risi-

kogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten“ (=u.a. extreme Hochwasser-

ereignisse) und den dort genannten Vorgaben verwiesen. 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 

1 WHG (i.d.R. Flächenausdehnung HQextrem der HWGK) sind nachrichtlich (BauGB 

§9 Abs. 6a) im Bebauungsplan darzustellen.

Im Internet sind unter www.hochwasserbw.de Kompaktinformationen (unter dem Rei-

ter „Unser Service – Publikationen“) zur Hochwasservorsorge, hochwasserangepass-

tem Bauen und weiteren Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden „Hochwasser-

Risiko-bewusst planen und bauen“ erhältlich. 

Die Ergebnisse der HWGK können bei der Landesanstalt für Umwelt als Download 

unter der E-Mail Hochwasserrisikomanagement@lubw.bwl.de angefragt werden. 

gez. 

Kreußer 
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